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Arntsb!att der Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Papenclorf,
Ztkibviow, Pölchow, Kritzmow, Lambrechtshagen, Ziesendorf
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. _
derGerneinde:Elmenhorst4ichtenhage

Die in der :SitZung arri 13 10 1999
den Bebau,ungsplan: Nr.-,10;. in der, Faasung :der, 1. Änderung,
Wohngebiet „Oberhagen" .südlich , der Hauptstraße; östlich
der Straße Drift in Elmenhorst; bestehend• aus der Planzeich7
nung und ern ,Text (Teil E), als Satzung beschlossen.

3..sii-f4S4519.5:,/rimleeine•AVergn
angezeige.
Verletzungen von Rechtsvorschriften ,wurden nicht geltend
gemacht: " •
Die Satzung über den v Bebauungsplan Nr. 10 in der Fassung
der 1. Änderung, Wohngebiet ;,Oberhagen"; tritt. mit dieser
Bekanntmachung in Kraft - •Jedermann kannkann den *genehmigten Bebauungsplan • und die

Begründung dazu eh, soforf, im Bauamt. des •Amtes':„Warnow-
West";SChulweg 1 'a,'18198 Kritzinow; nachstehend
genannter Öffnungszeiten einsehen und .über 'den Inhalt Aus-
kunft verlangen:
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 I,Jhr und 13.00 bis 18.00 Uhr.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.'1: und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist 'unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser, Bekannt-
machung, : schriftlich gegenüber ,Ider Gemeinde,Elmenhorst-
Lichtenhagerr geltend gemacht!))worden; Mängel der
Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb,von sie-
ben Jahren seit dieser, .Bekanntmachting sphriftlich gegenüber
der Gemeinde Elnienhorst-LiChtenhagenigeltendgemacht wor-
den: sind,i Dahei der; Sachygrhalt; der die,Nerletzung
den.Mangel begründen ,soll, dazzülegen,(§21.5„Ähij1)B.auGB),*,
Ad die Vorschriften des. 38 ..und. 1 4.4: Abs. 3 ;Sa;z . 1tund 2,so-
wie Abs. 4 BagGB. über die fristgemäße' G,eltendmachung et-
waiger 'Entichädigurigsansprüche ,für Eingriffe in 'eine' bisher
'zulässige' Nutzung 'ditreli'diesen'SebanUngsPlän und ' des
Erloschen von :Entschädigungsansprdchen wird hingewiesen.'
.Verstöße gegen s: n1 erarivorschriften,',die, in,der
KOmmtuialverfassung'für das' Land eFitlenbiirg-Yorpom-
mern (KV ivf-V) in der Fassung Vom 13. Januar 1998 (GVOBl.
M -V S;29) enthalten oder aufgrund der Kominunalverfassung
erlassen worden sind, können ;nach Ablauf eines Jahres_ seit
dieser Bekanntmachung niChpriehr •geltend ge'macht' werden
(§ 5 Abs. 5 K-v
Diese Folge' tritt nicht, ein, 'wenn der Verstoß innerhalb der
Jahresfrist schriftlich;..unterBezeiChnuneder''verletzten 'Vor-
' schrifennd, der Tatsache'»aus'iler'siCh )der!Veritoß':eigiht,- g97

; genüber der Gemeinde.Elmenhorst-Lichtenhägen' geltend ‚ge-
macht'wird:''Eine Verlatitini'on''Anzeige.:',1;,Genehrnigungs-
oder" Bekanntmachungsvorsch,riften kannlabweichend davon.
stets geltend gemacht werden.

Bekanntmachgng

1-e3,
I'd ;.) .2'.2:141X1)(1,•VIT.C.v;

,• • ' 12121 '  '
‘tt*I.:„ ' • I ; ; •

• .1 ;:, )4 ' R•


